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Sitzungsvorlage 

für die 11. Sitzung des Regionalrates des Regierungsbezirks Köln  
am 09. Dezember 2016 

 
 

TOP 4 a) Nachbesetzung eines stimmberechtigten Mitglieds 
für den Regionalrat und seiner Kommissionen 

  
Rechtsgrundlage: § 7 Abs. 12 Landesplanungsgesetz NRW (LPlG NRW),  

 

BerichterstatterIn: Frau Müller, Dezernat 32, Tel.: 0221/147-2386 

 

Inhalt: Erläuterung 

  

Anlagen: 1. Schreiben des Rhein-Sieg-Kreises vom 16.November 2016 

2. Dringlichkeitsbeschluss vom 14.November 2016 (Auszug 

aus der Niederschrift über die Sitzung des Kreisausschusses 

am 14.11.2016) 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Regionalrat wählt bzw. beruft Herrn Wilhelm Windhuis in die Unterkommission 

Schiene, Unterkommission Rhein-Berg, in die Verkehrskommission und in die 

Kommission für Regionalplanung und Strukturfragen. 
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Erläuterung: 

Das gewählte Regionalratsmitglied Herr Martin Metz hat sein Mandat für den 

Regionalrat und seine Kommissionen mit Wirkung zum 30. September 2016 

niedergelegt. 

Gemäß § 7 Abs. 12 S. 1 LPlG NRW hat daher unverzüglich eine Ersatzwahl 

stattzufinden. 

Daher hat am 14. November 2016 der Kreisausschuss des Rhein-Sieg-Kreises im 

Wege eines Dringlichkeitsbeschlusses gemäß § 50 Abs. 3 S. 1 Kreisordnung NRW 

(KrO NRW) entschieden, dass anstelle des bisherigen stimmberechtigten Mitglieds 

des Regionalrats Herrn Martin Metz Herr Wilhelm Windhuis Mitglied des Regionalrats 

des Regierungsbezirks Köln wird. Dieser Beschluss wird dem Kreistag am 19. 

Dezember 2016 zur Genehmigung vorgelegt, § 50 Abs. 3 S. 3 KrO NRW. Die 

Ausführung des Beschlusses ist davon zunächst nicht berührt; der Beschluss ist 

auszuführen. 

Gemäß § 22 Abs. 3 Satz 1 der Geschäftsordnung des Regionalrates werden die 

Mitglieder der Kommissionen aus der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder des 

Regionalrats gewählt. Da Herr Metz seine Mandate für die Unterkommission 

Schiene, Unterkommission Rhein-Berg, Verkehrskommission und die Kommission für 

Regionalplanung und Strukturfragen des Regionalrates zum 30. September 2016 

niedergelegt hat, ist die Wahl/Berufung  eines Nachfolgers aus der Mitte der 

stimmberechtigten Mitglieder des Regionalrates für diese Kommissionen durch den 

Regionalrat notwendig. 
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Rhein-Sieg-Kreis         15.11.2016 
Der Landrat 
 
 
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Kreisausschusses am 
14.11.2016 
 
Punkt 3.1. der Tagesordnung: 
 
: V/1088/10/2 
 
Antrag der Kreistagsfraktion DIE GRÜNEN vom 25.10.2016: 
Umbesetzung von Ausschüssen und Gremien; Eilbeschluss gem. § 50 Abs. 3 KrO NRW 
 
 Der Landrat verwies auf die nachgereichte modifizierte Beschlussvorlage vom 
 28.10.2016. 
 
B.-Nr.  Der Kreisausschuss fasst für die nachfolgenden Umbesetzungen  
245/16  folgenden Eilbeschluss nach § 50 Abs. 3 KrO NRW: 
 

… 

6.) Regionalrat 

Der Abg. Wilhelm Windhuis wird anstelle des bisherigen Abg. Martin 
Metz Mitglied des Regionalrates des Regierungsbezirks Köln. 

 

 

Abst.-  Einstimmig 
Erg.: 
 
 
Dirk Kassel 

 

 


